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2. Planungsrechtliche Festsetzungen 
2.1 Bel Ermittlung der zulässigen Geschoßfläche sind Aufent­

haltsräume auch in Geschossen, die nicht Vollgeschosse 
im Sinne der Hess. Bauordnung sind , mitzurechnen. 

2.2Gehwege, Stellplätze, Zufahrten, Hofflächen und Terras­
sen sind in einer Bauweise herzustellen, die eine Ver­
sickerung von Niederschlagswasser ermöglicht. 

2.3N iederschlagswasser ist a u f dem Grundstück soweit 
wie möglich zu verwerten und zu versickern. 

2.4 Der nord- und der südwestliche Rand des Fist. 120 ist 
gemäß Pflanzliste als strukturreiche Hecke mit Bäumen 
u. Sträuchern zu bepflanzen. Pflanzabstand zwischen den 
Bäumen: 1 O m, Hecke:4 bis 5-reihig und in den Reihen 
alternierend, Pflanzabstand zwischen den Reihen 1 m 
und zwischen den Pflanzen 0,5 min den Reihen . 
Die Heckengehölze sind in kleinen (unterschiedlich großen) 
Gruppen gleicher Art zu pflanzen . 

2.5Einfriedigungen sind als Hecken mit standortgerechten 
Gehölzen gemäß Pflanzliste zu gestalten. Mauersockel 
sind unzulässig. Andere Materialien wie Zäune aus Draht­
geflecht, Holz dürfen nur In Verbindung mit Hecken ver­
wendet werden; in diesem Falle muß jedoch ein Mindest­
abstand von 0, 15 m zwischen Boden und Zaununterkante 
eingehalten werden. 

2.6Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als arten­
und strukturreiche Hausgärten zu gestalten. Sie sind zu 
mindestens 40 % mit Bäumen und Sträuchern gemäß 
Pflanzllste zu bepflanzen(1 Baum = 25 m2, 1 Strauch = 1 m2) 

Pflanzliste 

Sträucher 

Hainbuche 
Eberesche 
Feldahorn 
Salweide 
Esche 
Heckenkirsche 
Schwarzer Holunder 
Trauben-Holunder 
Schlehe 
Hartriegel 
Weißdorn 
Wildrosen 
Hasel 
Pfaffenhütchen 
Traubeneiche 
Brombeere 
Stachelbeere 
Gew. Schneeball 
Himbeere 
Kornelkirsche 
Liguster 

Carpinus betulus 
Sorbus aucuparia 
Acer campestre 
Salix caprea 
Fraxinus excelsior 
Lonicera xylosteum 
Sambucus nigra 
S. racemosus 
Prunus spinosa 
Comus sanguinea 
Crataegus spp. 
Rosa canina, dumetorum, rubiginosa 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Quercus petraea 
Rubus fruticosus agg. 
Ribes uva-crispi 
Viburnum opulus 
Rubus idaeus 
Comusmas 
Ligustrum vulgare 

Kletteroflanzen: Waldrebe (Clematis vitalba), Kletterhilfe nötig · 
Hopfen (Humulus lupulus), Kletterhil fe nötig 
Efeu (Hedern helix), Selbstklimmer 
Weintraube (Vitis vinifera), Kletterhilfe nötig 
Geißblatt (Lonicera caprifolium), Kletterhilfe nötig 
Kletterrosen (diverse Rosa-Arten und Sorten), Kletterhilfe nötig 
Spalierobst von Apfel, Birne, Kirsche 

Hinweis: 
Die Begrünung geeigneter Fassadenflächen wird 
empfohlen. 

·~t.."t:l1t!itl„lllltll11~~··= 
Baugesetzbuch (Bau B) , Bau­
nutzungsverordnung (Ba uNVO), 
Planzelchenverordnung (PlanzVO), 
Hessische Bauordnung (HBO), 
Hessisches Naturschutzgesetz 
(HeNatG), Hessisches Wasser­
gesetz (HWG) jeweils In der bei 
der maßgeblichen öffentlichen 
Auslegung geltenden Fassung. 

Maßstab= 1 : 2000 

Hinweise: 
1.Gemäß § 61(3) HWG und§ 42(2) HBO soll Nieder­
schlagswasser verwendet oder zur Versickerung 
gebracht werden. 
2.Gemäß § 20 HDSchG: 

Gemäß § 20 Hess. Denkmalschutzgesetz wird 
darauf hingewiesen, daß bei Erdarbeiten erkenn­
bare Bodendenkmäler oder archäologische Funde 
unverzüglich 
1.dem Landesamt für Denkmalpflege, Archäologi­
sche Abteilung Marburg, zu melden sind 
und 
2. bei positivem Befund dem LfD eine angemesse­
ne Zeit, aber nicht mehr als 6 Monate, zur Ausgra­
bung und Dokumentation einzLr•umen Ist. 

3.Dle Stellplatzsatzung der Gemeinde Ebsdorfergrund 
vom 01 .06.1 995 ist zu beachten. 

4. Gemäß§ 2 (1) Denkmalschutzgesetz: 
Nach § 2 (1) i. V. mit § 16 des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes darf der als Kulturdenkmal 
zu schützende Kirchberg von Wrttelsberg in seiner 
landschaftsprägenden Wirkung nicht beeinträchtigt 
werden. Gestalt und Material der Gebäude 
(besonders der Dach- und Fassadenflächen) sind 
daher so zu wählen , daß eine unauffällige Wirkung 
der Neubebauung im Landschaftsbild ge­
währleistet wird . Die Verwendung natürlicher, 
gedecktfarbiger, patinierungsfähiger Materialien 
bzw. Anstriche ist erforderlich, ebenso die 
Verwendung kleinfonnatiger, patinierungsfähiger 
Ziegel oder Dachsteine in (möglichst) braunen oder 
roten Farbtönen Die festgesetzte Eingrünung des 
Baugebietsrandes ist umzusetzen. Die Firsthöhe der 
Neubebauung soll die bereits vorgegebene 
Firsthöhe der bestehenden Bebauung Am Kirchberg 
23 und 26 nicht überschreiten 
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Kompensatlonsftiche 1, Flur 9, Te!Wlächen aus Fist. 116, 117/1 und 120: Es handelt 
sich um die Anlage einer Streuobslwiese mtt heimischen Hochstamm-Obst-
bäumen und externlv zu bewirtschaftender Mähwlese (!seine Düngung!). 
(Hlnwels:l . Mahd rlchhordem 15. 07. des Jahres. evtl. 2. Mahd Im Septerrl:ler) . 

Kompensationsfläche 2. Flur 6, Fist 32/5: Zweckbestimmung "Sukzessionslläche' 
(Hlf'M'els: ~ehe Errpfelllurg ZU( En1wlckltng der Moßnah're aufs. 22 u. 23 des Grü1-
ordrur'(lSplane). 

Kompensationsfläche 3, Flur 9, Fist. 60: Es handelt sich um die Anlage einer 
Streuobstwiese mtt heimischen Hochslamm-ObslbäLmen und externlv zu 
bewirtschaftender Mähwlese (keine Dünaunqll. 8 Bäume, 
(Hinweis: l . Mahd richl "°' dem 15. 07. des Jahres, evtt. 2. Mord Im Septerrt>er) . 
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Pßanz liste 

8Jiill 
Baumnnns Renette für feuchte Böden, etwas frostempfindlicb, schwacbwochsig 
Boikenapfel anspruchslos 
Charlamowsky leichte bis mittl. Böden, schwachwochsig 
Coulons Renette mittl., nicht zu feuchte Böden 
Danziger Kantapfcl für höhere Lagen geeignet 
Harberts Renette frostempfindlich, starkwOchsig 
Jakob Lobet fnr feuchte Böden, starkwOchsig 
Kaiser Wilhelm für gute Lagen und Böden bis 700m Ober NN 
Krügers Dicksliol auch für Spatfrostlagen, mitlel- bis stark„11chsig 
Landsberger Renette für mittlere Böden 
Lobrer Rambour kalk!iebend 
Mauzcn-Apfel für trockene Standorte 
Mautapfel für mittlere Böden 
Purpurroter Cousinot keine Nässe und Kälte vortragend 
Rheinischer Bohnapfcl für rauhe und höchste Lagen 
Rheinischer Winterrambour for Hohen bis 800m ü.NN 
Roter Trier 'scher Weinapfel für feuchte Böden und wärmere Lagen 
Schöner von Boskoop frostempfindlich 
Schöner von Nordhausen fDr kalkroiche, nichl zu sch\\'l:re Böden 

BiJ:= 
FrUhe aus Trovoux frootempfindlich 
Großer Katzenkopf für windgcschOtZ1e Lagen 
Grono Jagdbirne speziell fDr den Außenbereich 
Gute Graue anspruchslos, für Hochlagen 
Hofratsbirne sehr starkwochsig 
Neue Poiteau anspruchslos 
Osterr. Weinbirne frosthart 
Pastorenbirne anspruchslos 
Schweizer Wasserbirne starkwochsig 

f1Jaumm'.Ki1~brn 

Hofzwetschge für gute, feuchte Böden 
Dönissens Gelbe 
Knorpelkirsche anspruchslos 
Hedelfingers F rUhe 
Büh!ers FrOhzwetschge 
Schneiders frühe Knorpel 
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Flurnummer 

Polygonpunkt 

Flurstücksnummer 

vorhandene Grundstücks­
und Wegeparzellen mit 
Grenzsteinen 

Grundstücksgrenzen mit 
Grenzsteinen im Baugebiet 

vorhandene Bebauung 

geplante Bebauung 
nicht verbindlich 

1.Planzeichen 
Art der baulicl!ea Nutzung 

W A Allgemeines Wohngebiet 

Maß der baulichen Nutzung 
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Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

Grundflächenzahl GRZ 

Geschoßflächenzahl GFZ 

Bauweise, Baulini!!n. Baugrenzen 

Offene Bauweise 

Zulässige Dachneigung 

Baugrenze 

nicht überbaubare 
Grundstücksfläche 

Verkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinien 

Straßenverkehrsfül ehe 

Soastiqe Planzeichen 

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des 
vorhaben bezogenen 
Bebauungsplanes 

Zuordnun1: 1:emäß 
§9(la) BauGB: 

Die Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwick­
lung von Boden, Natur und Land­
schaft (Kompensationsflächen 2 u. 3) 
werden den Grundstücken, auf denen 
Eingriffe zu erwarten sind, zugeordnet. 
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Planungea.NYtz!.!!lQSregelungeo und 
Maßnahmen zum Schutz. zur Pflege 
und zur Entwickluag voo Natur und 
Landschaft: 97 
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UmlJ'enzung von Flachen für Maß­
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
§ 9 Abs, 1 Nummer 20 BauGB 

Umgrenzung von Fl!ichen zum Anpflanzen 
von Ströuchern gem.Pflanzllste 
§ 9 Abs. 1 Nummer 25a BauG B 

Anzupfianzende Sträucher gern. Pflanzliste 

Anzupflarzende Bäume gern. Pflanzliste 

Zu erhaltende Bäume 

Grünflächen 
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Auf1teliungsbeschluß:Die Gemeindevertretung hat den Beschluß zur Einlei­
tung des Ver1ahrens Ober den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Vorhaben -
und Erschließungsplan) gemäß§ 12 BauGB am 26. 04. 1999 gefaßt 
Beteiligung der Büraer: Der Entwur1 des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
wurde gemäß§ 3 (1) BauGB Im Rahmen der BOrgertJeteiligung in der Zeit vom 
28. 06 . 1999 bis zum 02. 07. 1999 zu jedermanns Einsicht mit Gelegenheit zur Er­
örterung und Äußerung öffenti lch ausgelegt. Die ortsübliche Bekanntmachung er­
folgte am 25. 06. 1999 In den 'Ebsdorfergrund- Nachrichten'. 

Betell!qyna der Triger öffentlicher Belange· Die von der Planung berührten 
Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden sind mit Schreiben 
vom 09. 07. 1999 zur Abgabe einer Stenungnahme gebeten worden, 
Offenlegung: Der Entwur1 des Bebauungsplanes (Vorhaben- und Erschließungs­
Plan) hat In der Zelt vom 19. 07. 1999 bis zum 20. 08. 1999 nach§ 3 Abs. 2 
Bau GB öffenUich ausgelegen. 
Die Bekanntmachung der Offenlegung war am 09. 07 . 1999 gemäß Haupt­

satzung vollendet. 

Abwägung : Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie 
Stellungnahmen am 21 . 02. 2000 geprüft und gegeneinander sowie untereinander 
abgewogen. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

" 

Satzyngsbeschjyß· Die Satzung Ober den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 0 /0 · 
(Vorhaben- und Erschließungsplan) l. · 

·bestehend aus der Planzelchnung (Teil A) und dem Text (Teil B)- ..J 
wurde am 21 . 02. 2000 von der Gemeindevertretung beschlossen. Der Beg ung 
mit Grünordnungsplan wurdä zugestimmt. 

Ebsdorlergrund, de~„8;-Feb . 000 
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Maßstab= 1 : 1000 

zulässig sind nur Einfamilienhäuser 
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SATZUNG DER GEMEINDE EBSDORFERGRUND ÜBER DEN 
VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN 'Am Hohacker" 

ORTSTEIL WITIELSBERG 

·+ 

Lageplan(Vorhaben- und Erschließungsplan) 
orhabenträger: L__ __ ....::11::.....:e=i=-l -=-A=-=d=-=e=r--rS=a~tz~u=n~~em=äß=·· ~§:3:::::l:z2===:B=a=u==G=B====~ 
erbert Hartung, Hessenstraß v: 

:t,;"li orhaben: Bernd Battenfeld, Teichwe ~ · \1 
~ 

ilTm"<lr.n.ir-r. EINFAMILIENWOHNHAUSES erner Köhler; Eduard B R' str~„·=.ir.r 

Gemarkung Wittelsberg, \ (alle Ortsteil Wittelsberg) 
Flur 9, Flst. 116, 117/1und120 35085 Ebsdorfergrund 

Dipl.-Ing. Michael Kranixfeld 
Architekt und Bauingenieur 
Obere Birkenallee 3 
34587 Felsberg/Hessen " 
Telefon : 05662/ 6646 j, 
Fax : 05662/6893 :A:.._ 
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